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Öffentliche Beschlussvorlage 

Betriff t 
 

Erhöhung der Zügigkeit der Erich-Klausener-Schule, städtische Realschule, auf 4-Züge 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

   28.05.2024 Bezirksvertretung Münster-Mitte Anhörung 
   04.06.2024 Ausschuss für Schule und Weiterbildung Vorberatung 
   19.06.2024 Hauptausschuss Vorberatung 

   19.06.2024 Rat Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 

 
I. Sachentscheidung: 
 
 
1. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass  

 
1.1. die baulichen Maßnahmen an der Erich-Klausener-Schule zur Unterbringung eines weiteren 

Zuges zum Schuljahr 2024/25 abgeschlossen werden, 
  

1.2. aufgrund der stetig hohen Nachfrage in den vergangenen Jahren, zuletzt zum anstehenden 
Schuljahr 2024/2025, eine Mehrklasse gebildet wurde, da die Voraussetzung zur Versteti-
gung der 4-Zügigkeit von der Genehmigungsbehörde aus formalen Gründen als nicht gege-
ben bewertet wurde, 
 

1.3. die formalen Vorgaben durch diese Vorlage nun erfüllt werden. 
 
 

2. Der Rat beschließt nach § 81 Abs. 2 und 3 Schulgesetz NRW  
 

an der Erich-Klausener-Schule, städtische Realschule,  
Bismarckallee 55, 48151 Münster;  
Schul-Nr. 161214 
die Verstetigung der Bildung einer 4. Eingangsklasse durch die Erweiterung von einer 3- hin 
zu einer 4-Zügigkeit mit Wirkung zum nächstmöglichen Zeitpunkt (ab 01.08.2025). 

 
 

Amt für Schule und 

Weiterbildung 

 

14.05.2024 

 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Herr Zurfähr 

Telefon: 492-4024 

Zurfaehr@stadt-muenster.de 
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3. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Anpassung des "Allgemeinen Rahmens zur Aufnahme von 
Schülerinnen und Schülern in die städtischen Schulen (vgl. § 46 Abs. 1 und 3 Schulgesetz NRW)" 
bereits durch Ratsbeschluss am 14.12.2022 erfolgte (V/0612/2022). 
 

 
4. Der Rat beauftragt die Verwaltung, eine entsprechende Genehmigung bei der Bezirksregierung 

Münster zu beantragen, die folgende weitere Punkte beinhaltet (Unterlagen Teil der Anlage): 
Anlassbezogene Schulentwicklungsplanung: 
- Nachweis des Bedarfs für einen weiteren Zug  
- Schülerprognose für den mittelfristigen Zeitraum von 5 Jahren ab 2024/25 
- Auswirkungen auf die Schullandschaft in Münster 

 
Des Weiteren sind folgende Dokumente beigefügt (Anlage 2 – 5):  
- Schulkonferenzbeschluss 
- Das Ergebnis des Abstimmungsprozesses mit den Schulträgern der benachbarten Kommunen 

(Kommunaler Konsens) 
- Raumprogramm der Erich-Klausener-Schule nach Fertigstellung der baulichen Erweiterung 
- Stellungnahme der Kämmerei 

 
 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine  
 
 
 
 
Begründung: 

 
Die Erich-Klausener-Schule, städtische Realschule, erfährt seit Jahren eine höhere Nachfrage als sie 
nach ihrer festgelegten Zügigkeit und räumlichen Kapazität aufnehmen kann. Daher wurde die bauli-
che Erweiterung um einen Zug bereits mit Vorlage „Handlungsbedarfe zur Erweiterung von Schulge-
bäuden auf Grund der demografischen Entwicklung und der Beschulung von Flüchtlingskindern bis 
2020/2021“ (V/0420/2016/1) angestoßen und mit der Vorlage „Handlungsbedarfe zur Erweiterung von 
Schulgebäuden auf der Basis der Vorlagen V/0420/2016/1 und V/0328/2017/1  
hier: Ergebnisse der Machbarkeitsstudien (1. Tranche) und Errichtungsbeschlüsse zur Erweiterung 
von Schulgebäuden“ (V/0845/2017/1) vom Rat der Stadt Münster beschlossen. Der Baubeschluss 
wurde am 12.02.2020 vom Rat gefasst (V/1172/2019). 
Die baulichen Maßnahmen werden in Kürze abgeschlossen.  
 
Bereits im dritten Jahr in Folge wurde die Bildung einer Mehrklasse bei der Bezirksregierung Münster 
beantragt, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Bereits im vergangenen Sommer wurde ein 
Antrag zur Verstetigung der 4-Zügigkeit gestellt, jedoch konnte diesem aus formalen Gründen (feh-
lender Ratsbeschluss, der bestimmte formale Informationen beinhalten muss) von der Genehmi-
gungsbehörde nicht entsprochen werden.  
 
Die formalen Anforderungen werden durch diese Vorlage nun erfüllt, weshalb zum Schuljahr 
2025/2026 (ab dem 01.08.2025) – das anstehende Schuljahr 2024/25 wird noch durch die Genehmi-
gung der Einrichtung einer Mehrklasse abgedeckt – die dauerhafte 4-Zügigkeit eingerichtet werden 
soll.   
 
Nach Beschluss der Vorlage ist ein entsprechender erneuter Antrag bei der Bezirksregierung not-
wendig, der folgende Punkte beinhaltet: 
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Eine anlassbezogene Schulentwicklungsplanung mit folgenden antragsrelevanten Inhalten  
(Anlage 1 + 1a): 

- Nachweis des Bedarfs für einen weiteren Zug  
- Schülerprognose für den mittelfristigen Zeitraum von 5 Jahren ab 2024/25 
- Auswirkungen auf die Schullandschaft in Münster. 

 
Des Weiteren sind folgende Dokumente beigefügt (Anlage 2 – 5):  

- Schulkonferenzbeschluss 
- Das Ergebnis des Abstimmungsprozesses mit den Schulträgern der benachbarten Kommunen 

(Kommunaler Konsens) 
- Raumprogramm der Erich-Klausener-Schule nach Fertigstellung der baulichen Erweiterung 
- Stellungnahme der Kämmerei. 

 
 
 
 
i.V. 
 
gez. 
Thomas Paal 
Stadtdirektor 
 
 
Anlagen: 

1. Anlassbezogene SEP 
a. Anlage zur Anlassbezogenen SEP 

2. Schulkonferenzbeschluss der Erich-Klausener-Schule 
3. Kommunaler Konsens / Beteiligung Nachbarkommunen 
4. Raumprogramm nach Erweiterung 
5. Stellungnahme der Kämmereileitung 
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